
PaKT FÜR GÜNSTIGEN MIETWOHNRaUM
250 günstige mietwOhnungen innerhalb 
eines Jahres im OstalbKreis schaFFen!

Modell zur akquise von bezahlbarem Mietwohnraum im ostalbkreis
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ZUSaMMENFaSSUNG

eine gemeinsame initiative von

und der kreisangehörigen gemeinden im landkreis.

  Die wohnungsmarktanalyse im ostalbkreis zeigte, dass im landkreis 
relativ wenige günstige Mietwohnungen zur Verfügung stehen und in 
deutlich geringerer anzahl auf dem wohnungsmarkt angeboten werden 
als vorhanden sein müssten. 

  neben verschiedenen wohnungsmarktpolitischen instrumenten wird aus 
den erfahrungen mit der anmietung von wohnraum zur unterbringung von 
geflüchteten ein Modell, bei dem der landkreis und die kommunen als 
Zwischenmieter auftreten, als sehr erfolgversprechend betrachtet. hierin wird 
die Möglichkeit gesehen, bestehenden und bislang ungenutzten günstigen 
Mietwohnraum kurzfristig zu akquirieren.

  Mit der Zwischenmiete sind aber auch risiken wie Mietausfallwagnis 
oder instandsetzungskosten bei übermäßiger abnutzung durch die nutzer 
verbunden. Der ostalbkreis möchte innerhalb eines Jahres 
250 neue günstige Wohnungen aktivieren. hierfür wird das land um 
eine Unterstützung von 1.000 € pro Wohnung, die neu akquiriert 
und Menschen mit niedrigem einkommen zur nutzung überlassen 
werden, gebeten. Die landesmittel werden hierfür in einen fonds zur 
risikoabschirmung eingebracht.

  auch die unterstützung durch Sanierungskostenzuschüsse ist willkommen, 
um aktuell leerstehende nicht vermietungsfähige wohnungen über eine 
belegungsbindung für den Mietwohnungsmarkt zu günstigen Mietpreisen 
zu gewinnen.



4   Pakt für günstigen MietwohnrauM iM ostalbkreis

ausgangslage

in den vergangen Jahren wurde aus kreispolitischer bewertung, nach einschätzung der kommunen 
sowie der liga der wohlfahrtsverbände immer wieder problematisiert, dass im ostalbkreis günstiger 
Mietwohnraum fehlt, jedoch eine große nachfrage nach diesem besteht.

bei verschiedenen expertengesprächen wurden die aspekte des günstigen Mietwohnraums herausge-
arbeitet. um die einschätzung der experten datenbasiert zu untermauern, wurde bei rödl & Partner 
eine wohnungsmarktanalyse beauftragt, die zu folgenden wesentlichen ergebnissen geführt hat:

•	 Die analyse des wohnungsangebotes im Jahr 2017 zeigte, dass auf dem wohnungsmarkt relativ 
wenige günstige Mietwohnungen zur Verfügung stehen, was insbesondere in kommunen mit über-
durchschnittlichem anteil an transferleistungsempfängern zu erheblichem nachfragedruck führt.

•	 für haushalte mit geringem einkommen stehen nur kleine wohnungen zur Verfügung.

•	 am wohnungsmarkt wurden deutlich weniger wohnungen angeboten, als zur Verfügung stehen 
müssten.

•	 Die private bautätigkeit konnte in der 5-Jahresbetrachtung (2011 – 2015) den zusätzlichen 
wohnungsbedarf nicht decken, leerstände konnten jedoch die entwicklung teilweise kompensie-
ren. Die auslastungsquote am wohnungsmarkt lag aber größtenteils am oder über der kritischen 
97 % - Marke. Perspektivisch ergibt sich in der Prognose bis 2030 aber unter einbezug der er-
warteten bevölkerungsvorausrechnung und bei konstanter privater bautätigkeit, kein ungedeckter 
wohnungsbedarf.

  DEFINITION GÜNSTIGER MIETWOHNRaUM

als günstiger Mietwohnraum wird eine Miethöhe nach dem 
„schlüssigen konzept der angemessenen kosten der unterkunft“ 
im ostalbkreis angesehen. 

aktuell ist dies im landkreis eine kaltmiete von rund 7 €/m².
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auf der grundlage der analyse lässt sich als Problemstellung identifizieren, dass insbesondere in ge-
meinden mit guter infrastruktur und einem überdurchschnittlichen anteil an transferleistungsempfängern 
eine große nachfrage nach günstigem Mietwohnraum besteht. wohnungsbauprogramme können den 
ungedeckten Mehrbedarf an wohnungen der vergangen Jahre nicht kurzfristig kompensieren. auf dem 
wohnungsmarkt stehen weniger wohnungen zur anmietung bereit, als vorhanden sein müssten und 
unter den wohnungsangeboten sind relativ wenige mit günstigem Mietpreis.

im rahmen der erstellung des „schlüssigen konzepts der angemessenen kosten“ zur unterkunft wurden 
2016 über 10.000 wohnungsmarktrelevante Datensätze analysiert. Der teilweise sehr geringe pro-
zentuale anteil der im rahmen der ermittelten angemessenheitsgrenzen vermittelbaren sozialleistungs-
empfänger (wohnungssuchende oder unangemessen wohnende) verdeutlicht den nachfragedruck im 
niedrigpreisigen Mietwohnungsmarkt. eine 2018 durchgeführte teilerhebung der Daten zur fortschrei-
bung des „schlüssigen konzepts“ zeigt, dass sich dieser trend eher noch verschärft hat.

ProbleMstellung

abbildung: 
regionskategorien 
nach dem „schlüssigen 
konzept der angemessenen 
kosten“ zur unterkunft

region
Verteilung der 

bedarfsgemeinschaften

anteil der im rahmen 
der ermittelten angemessenheitsgrenzen 
vermittelbaren sozialleistungsempfänger

1 Person 2 Personen 3 Personen  4 Personen

a 81 % 11 %   6 %   8 % 20 %

b 10 % 32 % 16 % 28 % 10 %

C 3 % 38 %   21 %  

D 6 % 27 % 45 % 4 % 20 %

region a

region b

region C

region D

tabelle: anteil der vermittelbaren sozialleistungsempfänger 2016
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Von den kommunen und den kommunalen wohnungsbauunternehmen gibt es bereits viele gute und 
erfolgreiche initiativen, um durch neubauten günstigen Mietwohnraum zu schaffen (aalener initiative 
für wohnungsbau, gamundia-haus der Vgw schwäbisch gmünd etc.). Jedoch können die benötigten 
wohneinheiten nicht kurzfristig und in der erforderlichen anzahl bereitgestellt werden.

bei der suche nach wohnungen für die unterbringung von geflüchteten war augenscheinlich, dass 
ein angebot an Mietraum im niedrigpreisigen segment über das auf dem öffentlichen wohnungsmarkt 
verfügbare hinaus erschlossen werden kann, wenn öffentliche stellen als Mieter auftreten. hieraus ist 
die idee entstanden, dass bei einer aktiveren rolle der kommunen und des landkreises eine akquise 
zusätzlichen Mietwohnraums gelingt.

hierfür soll folgendes stufenkonzept umgesetzt werden:

hanDlungskonZePt

  ZIEL

Der ostalbkreis hat sich zum Ziel gesetzt, das angebot an günstigen 
Mietwohnungen im landkreis kurzfristig zu erhöhen.

  ZIELGRUPPE

als Zielgruppe werden Menschen im unteren einkommensdrittel und 
transferleistungsempfänger einbezogen.



Pakt für günstigen Mietwohnraum im Ostalbkreis   7

a    Vermittlung / Unterstützung bei der Vermietung

Die erste Stufe besteht aus einer in einer Kampagne eingebetteten Akquise durch wichtige Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens (z. B. Landrat, Oberbürgermeister etc.), um Eigentümer zur Vermietung 
ihrer leerstehenden Wohnung zu motivieren. Die Stadt Schwäbisch Gmünd ist mit der „Gmünder  
Wohnungsoffensive“ hier bereits erfolgreich initiativ geworden. Durch den Versand von Flyern im Rah-
men der Grundsteuerbescheide und eines Aufrufs des Oberbürgermeisters in Kombination mit einem 
Informationsstand beim Neujahrsempfang kann von einer guten Resonanz berichtet werden. 

Das beim Landkreis eingerichtete internetbasierte Wohnungsportal führte zur Erkenntnis, dass dieser 
Kanal zu unpersönlich für eine erfolgreiche Umsetzung ist. Um die Hemmnisse für den Vermieter so ge-
ring wie möglich zu halten, wird eine Stelle im Landratsamt und den Großen Kreisstädten, an die sich 
der Vermieter bei Interesse wenden kann, eingerichtet. Für die großen Kreisstädte ist dies die Woh-
nungsnotfallhilfe, für die anderen kreisangehörigen Gemeinden übernimmt dies ein „Kompetenzteam 
Wohnen“ der Landkreisverwaltung. Über die Ansprechstelle wird der Kontakt zu dem Wohnungssu-
chenden hergestellt und beim Abschluss eines Mietverhältnisses unterstützt. Die Ansprechstelle fungiert 
auch bei bestehendem Mietverhältnis als „Kümmerer“ und Vermittler bei Schwierigkeiten und Fragen 
rund um die Vermietung und ist mit sozialpädagogischer Kompetenz vernetzt, die vor Ort Probleme 
lösen kann.

b 	 Zwischenmiete

Ist der Eigentümer einer günstigen Mietwohnung in Städten und Gemeinden mit hohem Wohnungsbe-
darf nicht bereit, diese direkt an einen Mieter zu überlassen, kann eine Anmietung durch die Kommu-
nen/den Landkreis eine Möglichkeit sein, die Wohnung für eine Nutzung zu gewinnen. Je nach dem 
Einzelfall kann:

•	 Die Wohnung über eine Vereinbarung befristet z. B. für ein Jahr angemietet und im Anschluss – 
bereits bei der Anmietung vereinbart – an die zur Nutzung überlassene Person (Bedürftiger) über-
gehen. Damit kann bei Bewährung des Nutzers in der Hausgemeinschaft ein Klebeeffekt erzielt 
werden, zu Beginn bestehende Barrieren für eine Direktvermietung abgebaut werden. Bei Transfer-
leistungsempfängern bietet sich bei der Nutzungsüberlassung an, zu vereinbaren, dass die Miete 
dann direkt von der leistungstragenden Stelle an den Vermieter bezahlt wird.

•	 Die Wohnung wird unbefristet mit der Maßgabe angemietet, dass ein Belegungsrecht bzw. das 
Recht zur Untervermietung eingeräumt wird. Bei einer angemieteten Wohnung besteht die Möglich-
keit einer kurzfristigen Belegung der Wohnung über eine öffentlich-rechtliche Einweisungsverfügung 
nach dem Polizeigesetz durch die zuständige Kommune, ein zeitlich befristetes Untermietverhältnis 
oder die Nutzungsüberlassung in Form eines unbefristeten Mietverhältnisses. Die Nutzungsüberlas-
sung ist in Abhängigkeit des Bedarfs im Einzelfall festzulegen.
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Organisiert werden soll die Wohnungsvermittlung und Akquise von einem „Kompetenzteam Wohnen“ 
bei der Wohnungsnotfallhilfe und der Wohnungsbauunternehmen der Großen Kreisstädte sowie beim 
Landratsamt für die anderen kreisangehörigen Kommunen. Die soziale Begleitung der Wohnungssu-
chenden ist ein zentraler Erfolgsfaktor, mit deren Unterstützung eine Integration in die Hausgemein-
schaft besser gelingt. Die Begleitung steht als Ansprechpartner, sowohl für die Mieter als auch für die 
Vermieterseite, bei Problemen zur Verfügung. Aus diesem Grund ist auch die Einbindung sozialpäda-
gogischer Kompetenz in das Team vorgesehen. Gleichermaßen ist zur Beurteilung der Geeignetheit, 
Qualität und Ausstattung der Wohnung sowie beim Mietvertragsrecht gebäudewirtschaftliche Kompe-
tenz erforderlich, die durch eine solche Fachbeteiligung sichergestellt wird. Ein „Kompetenzteam Woh-
nen“ mit unterschiedlichen Fachkompetenzen ist auch hinsichtlich der Entscheidung, welches Instrument 
zur Akquise des Wohnraums im konkreten Fall angewandt wird sowie für die Priorisierung und das 
„Matching“ des Angebots für eine Mehrzahl an Wohnungsnachfragenden wichtig. Für die Kommunen, 
für die der Landkreis die Mittlerrolle übernimmt, wird von kommunaler Seite einen Ansprechpartner 
benannt, um die örtlichen Kontakte und lokale Kenntnisse mit einzubinden.

Je länger die Mietbindung für den Landkreis /die Kommune ist, desto wichtiger ist die Lage, Qualität 
und Ausstattung der Wohnung. Unbefristete Mietverhältnisse sollten nur in Gebieten mit Wohnungs-
bedarf eingegangen werden, wenn davon auszugehen ist, dass für die Wohnung auch langfristig 
eine Nachfrage besteht. Aufgrund möglicher Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und das Ange-
botsverhalten der potentiellen Vermieter soll die Anmietung im Rahmen der angemessenen Kosten der 
Unterkunft erfolgen.

Bei Anmietung durch den Landkreis/Kommune besteht das Risiko z. B. eines Mietausfalls oder der An-
spruch des Vermieters, wenn der Untermieter die Wohnung übermäßig abnutzt (Stichwort: „Messie“), 
diese wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Es wird für die angemieteten Wohnungen 
ein Vorsorgepotential von 10 – 20 % der Jahreskaltmiete pro Jahr angenommen. Hierfür wird die Bil-
dung eines Risikofonds mit 1.000 € pro angemieteter Wohnung kalkuliert. Im Rahmen einer modellhaf-
ten Erprobung wird die Unterstützung des Landes erbeten, in Form der Finanzierung des Risikoschirmes 
mit einem Volumen von 250.000 €.

Mit der Fördersumme ließen sich kurzfristig 250 neue Wohnungen erschließen und pro Einheit wäre 
der Förderbedarf auch nur halb so groß wie die im Programm „Wohnungsbau Baden-Württemberg“ 
vorgesehene Nachfrageprämie von 2.000 € an die jeweilige Kommune für die Schaffung einer neuen 
bezugsfertigen Sozialmietwohnung.
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c    Sanierungszuschüsse

Sanierungszuschüsse sind ein bewährtes Instrument, das auch dem Städtebau und der Quartiersent-
wicklung dient, um leerstehenden Wohnungen wieder bewohnbar und für Menschen mit geringem 
Einkommen verfügbar zu machen.

Ergänzend zu der Wohnungsakquise wird folgendes Modell in Anlehnung an das Karlsruher Modell 
zur Wohnraumakquise vorgeschlagen:

Für eine leerstehende, sanierungsbedürftige Mietwohnung kann ein kommunaler Sanierungskostenzu-
schuss von bis 50 % der anfallenden Kosten bis maximal 10.000 € Gesamtförderung gewährt werden. 
Der Eigentümer/Vermieter gewährt dem Zuschussgeber pro 1.000 € Zuschuss ein Jahr Belegungsrecht 
für die Mietwohnung. Der Mietzins richtet sich nach den angemessenen Kosten zur Unterbringung nach 
dem Schlüssigen Konzept, der für die Kommune zutreffende Region bzw. nach dem dortigen Mietspie-
gel. Da insbesondere günstige Wohnungen aktiviert werden sollen, wird sich die Kaltmiete an den 
oben genannten rund 7 €/m² orientieren.
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PaKT FÜR GÜNSTIGEN MIETWOHNRaUM 
iM ostalbkreis

Dem land baden württemberg wird folgender Pakt vorgeschlagen, der im sinne der landespolitischen 
Ziele die Verfügbarkeit von günstigem Mietwohnraum im ostalbkreis kurzfristig verbessert und modell-
haft erprobt werden kann:

Der ostalbkreis akquiriert gemeinsam mit seinen städten und gemeinden innerhalb 
eines Jahres 250 zusätzliche günstige Mietwohnungen, die an Menschen mit 
geringem einkommen oder transferleistungsbezug vermietet bzw. zur nutzung 
überlassen werden. hierfür bedient er sich verschiedener abgestufter instrumente.

Zur risikoabschirmung stellt das land 1.000 € pro wohnung d.h. 250.000 € 
Landesmittel zur Verfügung, die in einen risikofonds fließen, der beim landkreis 
verwaltet wird und bei bedarf abgerufen werden kann. Die ergebnisse nach einem 
Jahr der umsetzung werden evaluiert und bei gelungener praktischer erprobung 
transferfähig aufbereitet.

neben der risikoabschirmung einer Zwischenmietlösung sind auch landesmittel der 
wohnungsbauförderung zur unterstützung willkommen, um aktuelle leerstehende nicht 
vermietungsfähige wohnung über Sanierungszuschüsse und einer belegungsbindung 
für den Mietwohnungsmarkt zu günstigen Mietpreisen zu gewinnen.

ostalbkreis, 20. februar 2018

klaus Pavel richard arnold thilo rentschler karl hilsenbek
landrat oberbürgermeister oberbürgermeister  oberbürgermeister





landratsamt ostalbkreis
büro des landrats
ralf wagenknecht
stuttgarter str. 41
73430 aalen
telefon 07361 503-1213
ralf.wagenknecht@ostalbkreis.de
www.ostalbkreis.de
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